
Lastenausgleich
Von OSWALD V, NELL-BREUN INGfl

Wahllos hat der Krieg, haben bereits die Kriegsvorbereitungen un spater
die Kriegsfolgen ihre Opfer getroffen. 1€e schwersten un schmerzlichsten
Verluste sınd solcher Art, daß S1€e überhaupt ıcht „ausgeglichen ” werden
können. Die Verluste Menschenleben., an Gesundheit., Freiheit und
Ehre, Lebensfreude, der Verlust des Berufs oder der Heimat, die Zer
reißung der Familien, icht 7U reden VO der Entsittlichung, Verwilderung
und Verrohung, entziehen sich jedem Versuch eines Ausgleichs. Einem Eltern-
Paar, das fünf Soöhne durch en Krieg verloren hat. können WIT keinen
wiedergeben: einem andern Elternpaar, das glücklich ;var, alle seine Söhne
heil un gesund wiederzubekommen, Kkoöonnen un dürfen Wıru der ausglei-
chenden oder austeilenden Gerechtigkeit willen keinen nehmen. Zwischen
einer Ehe, die den Belastungsproben dieser furchtbaren Jahre zerbro-
chen ist, und einer andern, deren Treue in diesem G(GIlutofen der Leiden 1UrT

noch geläutert wurde oder sıch als VO Anfang 41 lauteres old erwlieseRn
hat, ist eın Ausgleich ıcht vollziehbar. Ebensowenig zwischen Kindern, die
der Krieg ZU Waisen gemacht hat, oder solchen, die der Suchdienst nach
1e] Wirrnissen und Umwälzungen vergeblich wieder m1T ihren vielleicht
noch lebenden Eltern ın Verbindung bringen sucht, un Kindern, die das
lück hatten, daß ihnen die Eltern un:! das elterliche Haus unversehrt er-
halten geblieben sind. Es wird gut se1ın, U von vornherein Rechenschaft
darüber geben: das menschliche Leben ıst keine rechnerisch osbare oder
aufgehende Aufgabe; die Gerechtigkeit der göttlichen Weltenführung aber
findet ihre Verwirklichung u ZzZu allergeringsten Teile 1MmM Diesseits,
allerwenigsten aber ıin einer allgemeınen Gleichmachung.
nd dennoch 1st der Lastenausgleich eine zwingende Forderung der Ge

rechtigkeit un mu u der Gerechtigkeit willen verwirklicht werden ın Ya N fdem Bereich und ın dem Maße., WIeE es dem Wesen der Dinge ent-
spricht.

icht im Bereich der höheren un höchsten Giiter, sondern in der Haupt
sache 16838  bra 1m Bereich der Güter der untersten VWertstufe, 1m Bereich der
Jenigen Güter, die der Bewertung nach Maß, Zahl und Gewicht zugänglich
sınd, der „quantifizierbaren” und zugleich „vertretbaren“ Güter ıst Raum
für einen Ausgleich, für eiıne verhältnısmäßige Gleichmachung der Verlustg
oder der von den einzelnen Betroffenen tragenden Lasten., z

„Q u ° _  e 66  re Güter; ennn geht Ja darum, e1in verhältnis- \mäßiges Gleichmaß herzustellen. Es muß also eın Maß ZU Verfügung stehen.
Damit sınd WIr eingeengt auf Verluste an Gütern, für die ein Maß g1ibt,
also ‚„quantifizierbare“ Güter.

„Vertretbare‘“ Güter: enn es geht Ja darum, denen, die ber das VeTLr-

hältnismäßige Gleich- oder Ebenmaß hinaus Verluste erlitten haben, eiIiNnNeER
Ausgleich /AN schaffen durch Ersagleistung andern (ütern. Die ın Verlust
geratenen Güter mussen also erseBbar, vertretbar sgin durd; andere gleich-
artige der gleichwertige Güter.
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Exakt quantifizierbar un schlechthin vertretbar sind NUur s 11 he

Güter (durchaus icht einmal alle stofflichen Güter‘!). Ziehen WIT unsern Kreis
weıter un: beziehen d  1€ ] 1i ch G(Üuüter insgesamt eiIn, stoßen
WIir bereits sehr art auf die Grer|12én WIe der Quantifizierbarkeit auch der
Vertretbarkeit.

Wir sind zwar gewohnt, wirtschaftliche Güter aller Art auf den eınen
Nenner des Geldes bringen, S1e In Geldeswert quantifizieren. Ja WIr
haben iıne alte ewohnheit bis heute noch nıcht abgelegt, diese 1ın Geldeswert
quantifizıerbaren wirtschaftlichen Güter qls durch eben den Geldbetrag, der
ihrem Geldeswert gleichkommt, anzusehen. Jeder Verlust, jeder
Schaden 881 wırtschaftlichen Gütern valt als durch eld erseBbar. Was durch
randschaden mIr verloren g1ing, ersekBte mır die Feuerversicherung durch
Geld: W as der Hagel zerschlug, ersebte die Hagelversicherung durch Geld:
den Verdienstausfall durch Krankheit oder Unfall erseBte d  1€e€  ° Kranken- oder
Unfallversicherung durch eld Selbst der Verlust der gesunden Gliedmaßen.
der Verlust des Ernährers der Familie wurde ın Geldeswert ermittelt, durch
eld erstattet, un: derjenige, der fahrlässig einen Mitmenschen körper-
lich verlegt, verunstaltet oder Sar getotet hatte., War der Meinung, wenilin seıne
Haftpflichtversicherung den Schadensfall „reguliert‘‘. allenfalls och eın rich-
terlich zuerkanntes Schmerzensgeld ZUr Auszahlung gebracht habe, se1l alles
In bester ÖOrdnung, dem verlegten oder verunstalteten Menschen, der ihres
Ernährers beraubten Familie SCe1 aller Schaden erseBL, alles se1l wieder gut
gemacht.

Aus dieser allzgemeinen herrschenden Denkweise heraus wurden, als der
Krieg ausbrach, ZU Regelung der w} (}  Q schaden Fürsorgemaßnahmen
getroffen, die diese Schäden durch einmalıge oder Taufende Geldzahlungen
ersebBen sollten. Und soOWeıt Maßnahmen der H eilfürsorge getroffen wurden.
ıum den körperlich beschädigten oder behinderten Menschen soviel möglich
die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit wiederzugeben, hatte mMa schon 1ın frühe
rer eıt vielfach den Fındruck, les geschehe icht sechr aus menschlichen
als aus rechnerischen Erwägungen, weil der Kostenaufwand für die Heilung
oder körperlıche Wiederertüchtigung geringer sSe1 als der laufende Ent
schädigungsaufwand für en Frwerhbsausfall des Körperbehinderten.

Zur KRegelung der auftf den Krieg zurückgehenden Sa chschäden erging
entsprechend eine Kriegssachschädenverordnung. War damit ıcht alles aufs
beste geregelt? Genügte Cs nıcht, diese Maßnahmen sıch auswirken Jassen.
um die Kriegslasten un Kriegsschäden, SOWeit S1e s licher Natur
9 ın vollkommener Weise auszugleichen? Man übernahm sSTtTE auyf die
„Allgemeinheit”, man legte S1€e auf die Schultern aller, die ıu gemäß
ihrer 1Im Wege der Besteuerung ın Anspruch ZSCNOMMECNCH wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit gemeınsam daran tragen hatten. Und w as anders ıst die
heutige Aufgabe des Lastenausgleichs, als diese während der Kriegsjahre e1n-
gespielte, durch den Zusammenbruch Z Stillstand gekommene Regelung
der Kriegs- S ONn un: Kriegs- .Schäden nach den dafür e1n-
schlägigen Verordnungen wıeder aufzunehmen?

Dem steht en  9 daß die ZUuU Beginn des Krieges zweiıfellos gut an
laufene Hegelung der Kriegs-Personen- ıın Kriegs-Sach-Schäden schon wäh
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rend des Krieges steigendem Maße sıch als undurchführbar er w1ıi€es und
versagte.

Gewiß 1st zugunsten der Körperversehrten sehr viel geschehen. Die arzt-  nn
iıche Kunst un die l ihrem Dienst stehenden Gewerbe (Orthopädie USW.)
brachten bewunderungswürdige Leistungen ZUWCSE Daß 1iNe Prothese kei
nen vollgültigen KErsaß für gesunde Glieder bildet, IS! hier, wo Ccs ausschließlich
um die ] a ichen Schäden, praktisch also die Erwerbsbeschrän-
kung geht icht nochmals Hier 151 Nu  j festzustellen auch
Hinblick auyf den ] S lichen Lebenserfolg a0t sıch die Benachteili-
>Uun des Körperbehinderten weder durch Maßnahmen der Heilfürsorge och
durch Kentenzahlung abgleichen und auf die Allgemeinheit uüberwaälzen KEs 1sE
unmöglich den Kriegsblinden stellen, daß sSec1INn Lebenslauf auch
ec1nNn wirtschaftlichen Gesichtspunkten ebenso verläuft wWwW1e ohne die
Erblindung verlaufen ware

Nun kommt aber hinzu, daß mıt der Jlangeren Dauer des Krieges die Zahl
der Körperversehrten iı solchem Maße anwuchs, daß CS nicht mehr möglich
WAar, die Maßnahmen der Heilfürsorge j der ursprünglıch beabsichtigten un
zugesagien VWeise urchzuführen Ja es besteht der Verdacht daß i nıcht
unerheblichem Umfang Schwerverlegten, die keine oder Aussicht boten.
wleder Z wirtschaftlich nüßlichen (produktiven) Gliedern der Volksremein-
schaft hergerichtet werden können, Heilbehandlung „Sterbehilfe
geboten worden ıst Im ersten Weltkrieg War das Wort epragt VO ‚„Dank
des Vaterlandes % das sich nachher Bitterkeit verkehrte: 11  ; ZwWw eıten VWelt-
krieg, der Heimat das angeblich „lebensunwerte Leben vernich-
tete, galt auch das Leben des schwerverwundeten Soldaten, der nıcht mehr,‘
se1 1n der Kampffront, se1 der Heimatfront der Arbeit, einsagfähig

werden die Aussicht bot als „lebensunwertes Leben“ ber selbst wenül

es solch ungeheuerlichen Verirrungen nıcht gekommen WAarTrc, selbst Wenin

b den denkbar besten Willen gehabt hätte, auch annn Ware icht möglich
SCWESECNH, der ungeheuer großen Zahl VORN Kriegsversehrten die benötigte
Heilfürsorge und, soweıt die Erwerbsbeschränkung bestehen blieb, die ent-

sprechende geldliche Entschädigung 7 gewähren. Hier WI1Ie vielen andern
tücken Waren die Grenzen des Möglichen erreicht un ließen sich nicht mehr
weıter hinausrücken.

Mit der Unmöglichkeit, die wirtschaftlichen Nachteile ı Gefolge der Per-
sonenschäden vollständig abzugelten, wirdan sich abzuünden 1issen dem
Gedanken, daß bei diesen Schaden die wirtschaftliche Seite ohnehin nıcht die
Hauptsache ausmacht. K önnen WITr dem Kriegsblinden das Augenlicht nicht
wiedergeben, 1st ihm also der Lebensweg, den als Sehendere
haben würde, mı1ıt a ]] seciNeEN Freuden und Erfolgen ohnehin verschlossen,
ann wliegt e6s daneben nıcht mehr allzu schwer., daß auch ein voller Ausgleich
der wirtschaftlichen Folgeschäden der Erblindung nıcht möglıch 1ıst

Bei den Kriegssachschäden, mochte — mMC1NEN, sSsC1 die Sachlage eiNnt

A  anz andere. Während bei den Personenschäden die wirtschaftliche Seite NUur

Wolgeerscheinung 1st (wir sprechen darum VOoO wirtschaftlichen „Wolgeschä-
den‘‘), sıind die Sachschäden als solche wirtschaftlicher Art H  ler, sollte
Inan glauben, 1e wirtschaftliche Ausgleichung auf eın rechnerischem
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eh einN u SCtisch rchführen lassen.
Die rfahrungen der ersten Kriegszeit Sochren für diese Auffassun

sprechen. Wer einen Kriegssachschaden erlitten hatte. eiwa einen Bomben:-
schaden, meldete seinen Schaden Die ohe des Schadens wurde ım
allzemeinen recht großzügig festgestellt, der Entschädigungsbetrag aus-
gezahlt. Für Verluste in bezugsbeschränkten Gütern erhielt der Geschädigte
zugleich d  1€ erforderlichen Bezugsscheine. So war in der Lage, sofort die
noötıgen Ersaganschaffungen Zu machen:;: nıcht selten wWwWar nach dem Scha
densfall besser eingerichtet als vorher.

Sehr bald aber anderte S1: das ild Die Schäden wurden zahlreich, daß
KErsagßbeschaffung ın natura nıcht mehr möglich WAar.,. Hatte INaln Anfang
des Krieges selbst jeden Schönheitsschaden sofort beheben können, blieben
später die Trüummer hegen, w1e S1€E einmal Jagen, un: konnte bis heute ıcht
wieder aufgebaut werden. Ebenso blieb es bei dem Verlust der Fıinrichtungs-
gegenstände, der Kleidung UuSW., wofür es Ersat ber das notdürftigste Maß
hinaus icht mehr gab Klugerweise verzichtete na  — unter diesen Umständen
auf die Auszahlung der Entschädigungsbeträge, die zZU  — Behebung der Schä-
den Ja ıcht hätten verwandt werden können und daher NUur den Geldumlauf
weıter aufgebläht haben wuürden. Mehr und mehr verzichtete auch auf
FWeststellung der Schadenshöhe in eld und begnügte sich mıt der Beweis-
sicheruhg: welches wWäar der Zustand VOoOr Eintritt des Schadensfalles; WalLlDßn

ist der Schadenstall eingetreten: ist seiner Ursache nach wirklich Kriegs-
schaden; worin bestand der Schaden? Auf diese VWeise sollte der Beweis
gesichert werden, inwıeweıt späterer Zeıt einmal vorzunehmende Wieder-
aufbauarbeiten und der damit verbundene Wiederherstellungsaufwand durch
den Schadensfall notwendig geworden, w as als Wiederherstellung anzusehen
un darum entschädigungsberechtigt, was als Verbesserung (Wertvermehrung)
anzusehen un darum ıcht entschädigungsfähig sel. Schließlich nahmen die
Schäden solchen Umfang d. daß selbst dieses Beweissichgrupgsverfahren nichtmehr durchgeführt werden konnten.

Von Anfang aber war für das Kriegssachschädenwesen bezeichnend, daß
CS ausschließlich auf Sachschäden 1m strengen Sinn des Wortes (Sache  S  ABn
raumlich begrenzter Teil derKörperwelt) abstellte, also ..  m 0 schäden.,
die nıcht Sachschäden a  ( grundsäßglich außer Betracht ließ Ein klarer
Verzicht auf Ausgleichung wirtschaftlicher Schäden 1m allgemeinen, eıne
sehr begründete Beschränkung, Vo der nur eine Ausnahme gemacht wurde:
der Entgang der Nugung einer von Kriegsmaßnahmen betroffenen Sache
(z des Mietsertrags eınes zerstorten oder durch Absperrungsmaßnahmen
unzugänglich gemachten Hauses) wurde mıt gewissen Einschränkungen un:
miıt Begrenzung nach oben iın den Kreis der entschädigungsfähigen Schädeneinbezogen (SOog. Nugungsschäden).

Für eiıne icht geringe Zahl VO Menschen wiegen die Vermögensschäden,
die ıcht Sachschäden sind, wirtschaftlich schwerer als die Sachschäden, die sie
erlıitten haben Für einen Exportkaufmann ıst der Verlust der 1n seinem

Lager zugrunde egangenen Warenvorraäte bedeutungslos gegenüber der Zer

storung seiner Außenhandelsbeziehungen. Mögen die Sachschäden einer Stadt
wI1e Hambm\‘_g noch S' groß sein, sie waäaren verschmerzen, wgnn Hamburg
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pla eingebüßt hätte. Offenbar 1st l1es c1ihHh ausgesprochen wIrt-

tlicher Schaden. Vielleicht ıst es möglıch, ıhn grob schätzungsweise
und Annäherung i Geldbetrag ZU beziffern. DerBoden exakter
Quantifizierung aber 1st damit verlassen un für Ausgleich fehlt jede
Möglichkeit

VWie aber steht die Brauchbarkeit des Maßstabs, dem WITr die
wirtschaftlichen Schäden, sSoWeıt S1€e€ überhaupt der Messung sıch darbieten,
messen gewoOhnt sıind? Dieser Maßstab 18 das eld

Mit dem eld haben WIr eigentümliche Erfahrungen gemacht. In der
(offenen!) Inflation unseligen Angedenkens 5 E ernten WIT die ehn-
barkeit dieses Maßstabes kennen: konnte sıch dem unvorstellbaren Ver-
haltnis 1012 aqusdehnen bzw zusammenziehen In der e1ıt der Devisen-
bewirtschaftung un! erst Sar der (gestoppten!) Inflation se1t Begınn der Auft
rustung (sog. Vierjahresplan) offenbarte dieser Maßstab noch ıel befremd-
lichere Kigenschaften, die SC1INeEeETr Brauchbarkeit vollends verzweiteln Ias-
sSen. Unter dem LEinduß der Devisenbewirtschaftung hatte e1iNne un: dieselbe
Währung e1INe Vielzahl weılt auseinanderliegender legaler Kurse Vo ille-
galen Schwarzmarktkurs Sanz abgesehen Unter der Herrschaft der zurück
gestauten, preısgestopptien Inflation und der damit notwendig verknüpften
Verbrauchsregelung (Bezugsbeschränkung) bestimmte sıch der Wert des Gel
des nach Nne zweıten Stuück bedruckten Papiers, das daneben legen
konnte, demBezugsschein (Lebensmittelmarke, Textilpunkte uswW.). Sachwerte
WI1e auch Verluste solchen ließen sıch y8gi iıcht mehr eindeutig ı Geldes-
wert veranschlagen; ebensowenig ließ der VWert (die Kaufkraft) des Geldes
sıch weiterhin eindeutig ı irgend ELW Sachlichem ausdrücken.

Der sechr schmerzliche, aber unerlaßliche operatıve Eingriff des Währungs- e
schnitts VO Juni 1948 soll das eld für die Zukunft wıeder ZU leistungs-
fähigen Tauschmittel und W as damit notwendig verknüpft 1st ZU

brauchbaren Wertmesser machen. Wenn alle Beteiligten der rechten Weise
azu beitragen, mu das Vorhaben gelıngen. Fuür die Zukunft besaäßen WITr

dann wıeder eiINe Maß- un Recheneinheit, mittels deren wirtschaftliche Grö
Ben un gegeneinander verrechnet werden könnten. Sınd damit die
Voraussetzungengeschaffen, 1€e€ Kriegsschäden, soweıt sS1€e wirtschaftlicher
Natur sSin. inshbesondere die Vermögensschäden, INESSECI un Ver-

rechnen, den Lastenausgleich der sich ausgleichsfähigen, n eben
der wirtschaftlichen Kriegsschäden durchzuführen?

Das Vorhandensein brauchbaren Maß un Rechnungseinheit ist eINEeE

notwendige, keineswegs aber ausreichende Voraussegung des Lasten-
ausgleichs, auch WCNnNn dieser auf den Kreis der wirtschaftlichen Kriegsschäden
oder Kriegslasten beschränkt wird.

Als weıtere unerläßliche Voraussebungen mußten hinzutreten:
die klare Umgrenzung des «reises derer, zwischen denen der Ausgleich

stattfinden soll;
die eindeutige Feststellung der wirtschaftlichen Lage aller Ausgleich

Beteiligten VoO Begınn des Krieges hbzw. der Aufrüstung und ebenso ach
Beendigung des Krieges;
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eıne leistungsfähige Wirtschaft, die. j ed-em Geschädigten gegen Geid und‚allenfalls Bezugsschein .die Wiederbeschaffung der lebensnotwendigen Güter
wenıgstens ın dem Umfang yestattet, daß selne Bestände bhıs zu dem der
allgemeinen Verarmung infolg des Krieges entsprechenden Ausmaß érgänzen
annn

He TEl Voraussegungen SIN  d ın schr begrenztem Maße erfüllt.
Zu Die Umgrenzung des reises derer, zwıschen denen der Ausgleich

stattüänden soll, ann 1Ur durch Willensentscheid des GesebBgebers erfolgen.
im Augenblick, da diese Zeilen geschrieben werden, ıst noch nıcht einmal
abzusehen, welcher Gese‘5geber diesem grundlegenden Entscheid berufen
semm soll Soll, w as an sıch das Gegebene se1in würde, eın vesamtdeutscher 13
stenausgleich statt+finden? Das deutsche olk als Ganzes ıst in diesen Krieg
gehegt worden: das deutsche Volk als (ranzes hat diesen Krieg un
ZW AAar gänzlıch verloren; das deutsche olk als Ganzes ıst in die Kollektiv
haft verstrickt, es hat als Ganzes die Wolgen dieses verlorenen Krieges

tragen und darum. auch als (Ganzes die daraus siıch ergebenden Lasten g -
recht untfier sıch aufzuteilen. HKs ıst bekannt, w1e große indernisse außerer
Art einem solchen gesamtdeutschen Lastenausgleich im Wege stehen. Im
weıteren Verlauf wird darauf einzugehen se1n, daß auch ın der Sache selbst
liegende Schwierigkeiten einen gesamtdeutschen Lastenausgleich fragwürdig
erscheinen lassen oder iıhm mindestens yeWISSE, sehr beachtenswerte Grenzen
se  n. Auf alle Halle wird eiıne Entscheidung getroffen werden müussen, ob
und welche Lastengemeinschaften gebildet werden.

Zu Die eindeutige Feststellung der wirtschaftlichen Lage der Betei-
lıgten einem der Gegenwart naheliegenden Stichtag aßt siıch wenn

alle Ungewißheiten der künftigen (doch auch entscheidend kriegsbedingten!)
Entwicklung großzügig außer acht abt un sıch sozusagen auf e1ıne „Moment-
aufnahme‘‘‘ beschränkt, IN. a. mıt diesem Stichtag kurzerhand den Schluß
strıch zicht mıt der bei steuerlichen Veranlagungen etreichbaren Genauig-
eıt und Zuverlässigkeit durchführen. Allerdings eıne ungeheuere Arbeit, die
erhebliche eıt ın Anspruch nehmen würde. Man erinnere sıch. wlieviıiel eıt
irüher nu die Feststellung der sos KEinheitswerte auf einen Hauptfeststel-
lungszeitpunkt erforderte und WI1Ie Man, c1ieser ungeheuren Arbeit aus

dem Wege gehen, die Hauptfeststellungszeiträume immer wieder
verlängert, die Hauptfeststellungszeitpunkte immer wieder hinausgerückt
hat Dabei verfügte INan fruüuher ber vollzählige un eingearbeıtete
personelle KrTäfte SOW1e ber sehr vollständige Unterlagen be den Fiınanz-
amtern, waähr nd jebBt mıt einem Großteil völlıg unerfahrener, unzureichend
vorgebildeter Kräfte gearbeitet werden mu un sehr viele Unterlagen ent-

weder Iın Verlust geraten oder voöllig veränderter Verhältnisse nichts
mehr nube sind Immerhin, 1€ Aufgabe ıst wenn auch mıt sechr grohen
Schwierigkeiten durchführbar und muı ohnehin auf jedep Fal}„ duren-
geführt werden.

Sechr 1e 1 schwieriger 1st die Feststellung der wirtschaftlichen Lage der
Beteiligten Zzu Begınn des Zeitraums., ber den die Ausgleichung erstreckt
werden soll Der Januar 1935 dürfte der richtige Ausgangspunkt sSe1IN. Die
damalige wirtschaftliche Lage der Beteiligten festzustellen dürfte aber selbst
ın den güunst1ıgst liegenden Faällen sehr schwlier1g se1ın. Fın besonders günstiger
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Fall ware dieser, daß zunächet die Person'ex'1 noch die gleichen sind, also eine
Erbgänge, Auswanderungen . dgl die Dinge verwickeln (von den Fällen
mehr oder weniger vollständig ausgestorbener Sippen W1€e be1l Juden nicht
selten —_ oder aufgelöster Organisation einma| SANZ abgesehen). Daß ferner
d  1€ Unterlagen d6:9 Finanzamts noch erhalten sind oder doch sıch wiederher-
stellen Iscen. Endlich, daß die Ermittlungen des Finanzamts un:! seine est-
stellung des damaligen Vermögensstandes zutreffend Schon die erste

Voraussegßung, die Gleichheit der damals und jebBt beteiligten Personen
oder Personenkreise, wird ın vielen Fällen nıicht zutreffen. Die Unterlagen
des Finanzamts werden ın den seltensten Fällen noch erhalten, ın einer
immerhin ansehnlichen Zahl VOoO Fällen aber aus den Unterlagen des Ver-
anlagten selbst, den ihm zugefertigten Veranlagungsbescheiden USW. wieder-
herstellbar se1ln. In sehr vielen Fällen aber werden alle Unterlagen fehlen und
WITr  d an vollig 1m Dunkeln tappen Daß die seinerzeıtigen Veranlagungen
ım allgemeinen einwandfrei d  (}  9 moge einmal großzügig unterstellt WeTI-

den. ber W adas besagt das? Es besagt, daß die vermögenssteuerpflichtigen Ver
mogenswerte zutreffend erfaßt sind. icht erfaßt 1st also der damals VeOeI -

mögenssteuerfreie Hausrat, also gerade das, worauf ın ungezählten Fäl.
len entscheidend ankommt. Zum Hausrat zahlen Ja nıcht NUur die Finrichtungs-
gegenstände der Wohnung, Mobiliar, Geschirr, uSW. azu zahlen Kleidung,
Wäsche;: azu gehört die Bibliothek des Gelehrten uUusSW. USW., also g -
rade das, W as die Daseins- und Lebensgrundlage des Menschen auch i1m
wirtschaftlichen Sinne ausmacht. Fın Familienvater hatte
Farben-Aktien (Steuerkurswert) SOW1e Hausrat „leichfalls im Werte („unter
Brüdern‘‘) VOo 000 Das Wertpapiervermögen 1st steuerlich erfaßt, das
Sachvermögen nıicht. Beides hat eingebüßt. Der Verlust der Aktien ıst
gewıiß fühlbar. ber selbst wirtschaftlich gesehen ist der Verlust des Hausrats
der schwerere Verlust. Der Verlust des Wertpapiervermogens erscheint
steuerlich: der Verlust des Sachvermögens nıcht. Bei einem Lastenaus-
gleich auf steuerlicher Grundlage kommt dieser Mann, obwohl alle oben
aufgestellten Merkmale eines esonders gunst1g gelagerten Falles be1l ıhm
zutreffen, ıcht ZU seinem echt

Zu KErst die Leistungsfähigkeit der Wiritschaft, lebensnotwendige Güter
in solchem Umfange schaffen, daß die Geschädigten eld
und allentalls Bezugsschein sich wenıgstens den unentbehrlichen Ersaß
beschaffen können, ermöglıcht die praktische Durchführung eines Lasten-

Spielerei mıt Zahlen. Wer seine Wohausgleichs, der mehr eın soll als eiıne
NunsS, seınen Hausrat, seıne Kleidung, seıne unentbehrlichen Arbeitsmittel
eingebüßt hat, dem ıst mıt nıcht geholfen; braucht die I1

in natura, und der Wertersaß nukt ıhm ıu  _ dann eLwas, wenn den iıhm

ZU Verfügung gestellten Entschädigungsbetrag .ın die benötigten Sachgüter
möglıch Warl, hat sich die Regelungumzuseben verma$s$-. Daran, daß 1€s ıch

der Kriegssachschäden bereiIs während des Krieges totgelaufen. Nachdem
der Krieg vorbeı 1Sst, nachde die produktiven Krafte der Wirtschaft nıcht

cht werden und damit für dıe Aufgaben desmehr für Kriegszwecke beanspru
Wiederaufbaus un er Ersagbeschaffung für dı Kriegsschäden verfügbar
Seıin sollten. könnten alle Kräfte der Wirtschaft auf die Schaffung dieser
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ndst be hinge wer Diese
außerordentlich geschwächt und stoßen bei ihrer Betätigung auf Cc1IiNne nzahl
teils schwer, teils _SAr ıcht übersteiglicher Hindernisse. So ist. die Leistungs-
fähigkeit der Wirtschaft NUur begrenzt.

Hat an schon während des Krieges Cs für geboten erachtet, Entschädi-
SUunNnsSCH, die nıcht alsbald für Ersagbeschaffung verwendet werden konnten,
nıcht auszuzahlen, sich darauf beschränken, den Entschädigungs-
anspruch u dem unl de nach anzuerkennen, die Feststellung SCINEeT ohe
aber uszuseBen, ware es heute erst recht unverantwortlich die der oöhe
ach festgestellten Fintschädigungsbeträge sCc1ı e5s Wege der Auszahlung,
sSCc1 Wege der Gutschrift, ZU Verfügung der Geschädigten stellen.
Das hıeße nıchts anderes als, nachdem der Kaufkraftüberhang, den das Ver-
HNossene Regime uns hinterlassen hat, durch den Währungsschnitt eben gerade
beseitigt IST, Kaufkraftüberhang ungeheuerlichen Ausmaßes
schaffen.

Vielleicht möchte amn einwenden, dem sC1 nıcht 10) ‚is) handele sıch nicht
Schaffung und Auskehrung Kaufkraft ı öohe des Gesamtbetrags

der vernichteten Werte e6s handele sıch vielmehr NUur Verrechnunzgzen und
Wertübertragungen. Wer von SCITLIHNSCICH Verlusten betroffen worden SC1, als
bei gerechter Lastenverteilung SC1IMN Anteil ausmache, habe die allo emMELNE

Ausgleichskasse hineinzuzahlen wer höhere Verluste erlitten habe, empfange
aus dieser Kasse nıcht etwa den vollen Ausgleich SC1LIHNeEer Schäden, sondern
Nu den Unterschiedsbetrag, den tatsachlichen Verluste den bei SC-
rechter Verteilung ihn treitenden Anteil übersteigen. Das 1851 cinh größen-
oder wertmäßig gesehen richtig. Bei al denen, deren Verluste ı der Nähe
des „AusgleichssaBes‘“ liegen, c3nt'stih?n weder Entschädigungsansprüche noch
Ausgleichsverbindlichkeiten; bei ihnen bleibt alles eım alten. Nur die-
JEN1SCH, die über durchschnittlich geschädigt sind, haben Ansprüche die
Ausgleichskasse geltend machen, während bei den unterdurchschnittlich
Geschädigten Verbindlichkeiten VO ınsgesamt gleicher ohe gegenüber der
Ausgleichskasse ur Entstehung kommen. Die Ausgleichskasse ist nıchts
anderes als C111 Glearinghaus; w as sıch bei ıhr vollzieht, 1st nıchts anderes als
iNe Skontration.

ber sieht die Sache 19838  — auf dem Papier qus! Tatsachlich verhält 6S

sıch S daß die die Ausgleichskasse Verpflichteten ihre Verbindlichkeiten
nıcht erfüllen, ZU groben el iıcht einmal VerZiNsech imstande SsSCc1H

werden, während diejenıgen, die Ansprüche die Ausgleichskasse haben.
diese Ansprüche „realisieren““ wollen. Und diesem Fall heißt „realisieren
nıcht Umwandlung Bargeld, sondern Umwandlung — Sachwerte, die
benötigten Ersaganschaffungen.. Die Entschädigungsbeträge, die bei dieser
Sachlage Nnu  r Kreditwege flüssig gemacht werden könnten, würden also
sofort als kaufkräftige,drängende Nachfrage auftreten, der eın auch 16894

annäahernd ausreichendes Angebot gegenüberstände. Iso 61n Musterbeispiel
VO Kaufkraftüberhang oder offener Inflation!

Ungeachtet aller Bedenken Bewirtschaftungsmaßnahmen besteht
ler keine andere Möglichkeıit, als die Erzeugung lebensnotwendigen Din:
sCH, insbesondere mittel- un: langfristigen Dauernugßgutern, A den G e
schädigten, die überdurchschnittliche Verluste solchen Gütern erlitten
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an dem mfang, wBezugsrechOL  te darauf einräumtE  e  n.  em man  nen in dem Umfang, w  $  z  }  %  e  S  A  ’  Bezugsrech  té ‘ fläräuf 5  einräumt un  n  1 zugleich Entsch  ädi;guhéé-  beträge i1i_  solcher Höhe freigibt, wie sie zur Bezahlung der auf die  sem Wege  rmöglichten Ersagßbeschaffungen ausreichen. Doch damit schweift  der Blick  bereits ab von dem Lastenausgleich als Skontrationsvorgang, wi  e er hier  zunächst zu sehen ist, und gleitet hinüber zu den Maßnahmen des Wieder-  aufbaus, auf die erst in späterem Zusammenhang einzugehen sein wird.  _ Zuvor aber ist unser rechnungsmäßig durchzuführender, über eine Art Aus-  gleichskasse als Cléaringhaus laufender Lastenausgleich noch von der andern  Seite her, d. i. unter der Rücksicht zu durchleuchten, ob überhaupt und wenn  Z  ja, in welcher Weise die Einzahlungen der unter durchschnittlich Geschädig-  ten in diese Ausgleichskasse sich ermöglichen lassen. Es ist bekannt, daß eine  Vermögensabgabe von dem erhalten gebliebenen Realvermögen erhoben wer-  den soll, und zwar in der Form, daß der gesamte städtische und ländliche  Grundbesig mit einer Zwangshypothek — vielleicht. in Höhe des halben  Wertes — belastet wird. Unterstellt man, daß die Bewertung zutreffend  durchführbar ist (obige V oraussegung 2), so läßt sich diese Belastung tech-  i;liéch einwandfrei durchführen, nachdem der Währungsschnitt auch auf den  bisher höchstbelasteten Grundstücken Raum für neue Belastungen geschaffen  hat. Soweit mit dieser neuen Zwangshypothek nur der Raum ausgefüllt wird,  der durch die Zusammenschneidung der bisherigen Belastungen frei geworden  ist, ergeben sich keine Schwierigkeiten, ist aber auch im Sinne des Lastenaus-  gleichs noch nichts geschehen. Nur insoweit die neue Belastung höher ist  als die alte, trägt sie zum Lastenausgleich bei. Wird diese zusätzliche  Belastung getragen werden können? In manchen Fällen ohne Zweifel; in sehr  vielen Fällen aber wird sie zum Zusammenbruch oder mindestens zum Er-  lahmen der wirtschaftlichen‘ Schaffenskraft, zu einer gerade heute sehr un-  erwünschten Minderung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit führen. In  aller Regel verhält es sich ja so, daß eine Vermögensumschichtung, die darin  besteht, daß man dem einen nimmt, um dem andern zu geben, demjenigen,  dem genommen wird, mehr schadet, ‚ als sie demjenigen nügßt, dem gegeben  wird. Effektive Vermögenssteuern wirken sich unabwendbar wirtschafts-  schädigend aus. Selbstverständlich ist eine effektive Vermögenssteuer heute  unumgänglich. Man muß sich aber ernstlich fragen, wie weit man mit ihr  gehen darf, um nicht die eben mühsam wieder anlaufende Wirtschaft von  E  ©  neuem zu lähmen und aus dem Gefüge zu bringen.  .  _ Viel wichtiger als die Errechnung der Beträge, die jeder an die Aus-  gleichskasse abzuführen oder aus ihr zu empfangen hat, ist es, Mittel und  Wege ausfindig zu machen, wie diejenigen, die ausgleichspflichtig sind,  zugunsten der Ausgleichsberechtigten Teile ihres Vermögens abgeben  können, ohne daß dies zu einem volkswirtschaftlich nicht zu-verantwortenden  Vermögensschwund führt. In gewissem Umfange lassen sich Mittel und  Wege dafür finden. Bei individueller Behandlung der Fälle 1äßt sich manches  ermöglichen. In einem günstig gelagerten Fall könnten ein totalgeschädigter  und ein völlig heil gebliebener Handwerker sich zusammenschließen und den  Betrieb auf gemeinsame Rechnung führen. Aber solche Lösungen lassen sich  Fälle sind so „günstig ge-  nicht géhél;m1fi5ch } durchführ_en‚ ugd die wenigsten  {  28*  435u "zugleich Entschädigungs-träge ın solcher öhe freigibt, WIe S1€e ZU Bezahlung der auf dieSe Wegermöglichten Ersagßbeschaffungen ausreichen. och damit schweift der Blickbereits ab VoO em Lastenausgleich als Skontrationsvorgang, WI1 er 1er
zunächst zu sehen ist, und gleitet hinüber den Maßnahmen des VWieder
aufbaus, auf die erst iın spaterem Zusammenhang einzugehen eın wird.

Zuvor aber ist unser rechnungsmäßig durchzuführender. ber eine Art Aus-gyleichskasse als Clearinghaus aufender Lastenausgleich och VOoO der andernSeite her, der Kuüucksicht durchleuchten, obh überhaupt und wenn
ja, ın welcher VWeise die zahlungen der durchschnittlich Geschädig-
ten in diese Ausgleichskasse sıch ermöglıchen lassen. Es ıst bekannt, daß eineVermögensabgabe VOo dem erhalten gebliebenen Realvermögen erhoben wer-
den soll, un WAar ın der Horm, daß der gesamite stadtische un ländlicheGrundbesit miıt einer Zwangshypothek vielleicht 1ın ohe des halben
VWertes belastet wird. Unterstell:+ man, daß die Bewertung zutreffenddurchführbar ıst (obige Voraussegung aßt sich se Belastung tech-nisch einwandfrei durchführen, nachdem der Währungsschnitt auch auf denbisher höochstbelasteten Grundstücken Raum für neue Belastungen geschaffenhat Soweit mıt dieser u€e Zwangshypothek nNnur der Raum ausgefüllt wird,der durch die Zusammenschneidung der bisherigen Belastungen frei geworden
1 ergeben sıiıch keine Schwierigkeiten, ıst aber auch ıIM Sinne des Lastenaus-
gleichs och nichts geschehen. Nur insoweıt die NEUE Belastung höher 1st
als die alte, trägt sS1e Zzum Lastenausgleich bei Wird diese zusätzlicheBelastung getragen werden können? In manchen Fällen ohne Zweifel; in sehr
vielen Fällen aber wird S16 ZU Zusammenbruch oder mindestens zum Er
lahmen der wirtschaftlichen Schaffenskraft, einer gerade heute sehr
erwünschten Minderung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit führen. Inaller Regel verhält es sich ja S daß eine Vermögensumschichtung, die darin
besteht, daß man dem einen nimmt, dem andern geben, demjenigen,
dem genommen wird, mehr schadet, als sie. demjenigen nußt, dem gegeben
wird: Effektive Vermögenssteuern wirken sıch unabwendbar wirtschafts-
schädigend aus. Selbstverständlich ist eıne effektive Vermögenssteuer heute
unumgänglich. Man muß sich aber ernstlich fragen, wie weıt ina mıft ihr
gehen darf, u  = nıcht die eben mühsam wieder anlaufende Wirtschaft VO  b

neuem zu lähmen und aus dem Gefüge bringen. AViel wichtiger als die Errechnung der Beträge, die jeder die Aus-
gleichskasse abzuführen oder aus hr empfangen hat, ist C Mittel und
Wege ausfindig machen, WIe diejenigen, die ausgleichspf1 ichtig sind,
Z  Ns  n der Ausgleichs Teile ihres Vermögens abgeben
können, ohne daß dies einem volkswirtschaftlich nicht zu verantwortenden
Vermögensschwund führt In gewW1ISssem Umfange Jlassen siıch Mittel un
VWege dafür finden Bei individueller Behandlunzg der Fälle aßt sich manches
ermöglichen. In einem gunstiıg gelagerten Fali könnten ein totalgeschädigter
und eın völlig heil gebliebener Handwerker sich zusammenschließen und den
Betrieb auf gemeinsame Rechnung führen. ber solche Lösungen lassen sich

Fälle sind „gunstig g -iıcht lschéllna‘ti3ch durchfü_hr_en‚ und die wenigsten
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lagert““, daß sS1e e1INe solche Lösung mıt Aussicht auf gunstigen Ausgang
stialiten.

Vermögensumschichtungen solcher Art Yy1ie S1e ZU praktischen Durchfüh-
rung einwandfrei errechneten Lastenausgleichs erforderlich SsSCcC1H W UÜUTr-

den, SIın  d Grenzen yeseRL, die ohne schwerste Schädigung der Volkswirtschafi
und damıt aller Beteiligten, auch derer, ZU deren G(unsten der Lastenaus-
vyleich 11Nıs Werk geseBt werden soll ıcht überschritten werden können Die
öffentliche Meinung scheint sıch vielfach nıcht bewußt SCIN, WI®e ahe
diese Grenzen liegen.

Damit ıst bereılts einN Grund angedeutet, 1er die Schwierigkeiten
und Grenzen Lastenausgleichs solcher Breite un Ausführlichkeit
dargelegt werden. 1€s geschieht Sanz gewib nıicht der Absicht VO

Lastenausgleich abzuschrecken Wohl aber der Absicht 11l1lu-
sıonen bezüglich des Lastenausgleichs vorzubeugen Einen Lastenausgleich

den Grenzen des Möglichen gebieten sowohl die Gerechtigkeit wW1e auch
sachliche (wirtschaftliche und politische) Notwendigkeiten Ausweichen kön-
Nnen un dürfen WILr hm nicht Es besteht aber die Gefahr, daß die Ausgleichs-
berechtigten sıch Hoffnungen machen die unerfüllbar sind während die
Ausgleichsverpflichteten umgekehrt sich darauf verlassen un darauf C 111-

richten, N werde wEeIlITt Sar nıcht kommen, der Termin des Lastenausgleichs
werde S1'  ch eıter 1US Unbegrenzte hinauszögern, bıs die Geschädigten alle
gestorben und e1Ne DE herangewachsene Generation nıcht mehr ruück-

auf erlittene Schäden, sondern NnuUu och auf Aufbau
schaue, nicht mehr nach Lastenausgleich frage, sondern sıch ıhr Dasein auf
Sanz Grundlagen aufbaue Beiden FKıinseitigkeiten INUusSsScCnh WITr ent-
gegentretien der allzu fröhlichen Zuversicht derer die sich VOIN Lastenaus-
gleich gvoldene Berge versprechen, ebensosehr aber der sıch überlegen dün:
kenden Selbstsicherheit derer, die sıch eirauen, an ernsthafter Inanspruch
nahme AQUs dem Lastenausgleich vorbeizukommen Unter Verzicht auf das
Unmögliche haben WIL das Mögliche Lastenausgleich 111 Werk
Was L5  pra möglich?

Möglıch, erfolgversprechend scheint CS‚ Lastenausgleiche vorersti einmal
und behelfsmäßig innerhalb kleiner Lastengemeinschaften durch-
zuführen kleiner Lastengemeinschaften sowohl oörtlicher als fachlıcher (be
ruflicher) Art Türmen sıch Lastenausgleich innerhalb der umfassenden
Lastengemeinschaft des deutschen Volkes als Ganzem unübersteigliche Hin
dernisse gegen, annn Mu 108078  - VO Lastengemeinschaften Ort, der
Gemeinde ausgehen. der VO Lastengemeinschaften Berufsgenossen.
In solch kleinerem Kreise sınd die Verhälinisse übersichtlich. Hier bedarf 6S

nıcht jJahrelanger finanzamtlicher Ermittlungen mıt anschließendem Rechts-
mittelverfahren. Hier liegen SCWISSE handgreifliche Tatsachen VO aller
Augen. Hier annn un: mu weitgehend naiura ausgeglichen werden. Kıs
bestünde die Möglichkeit, bei den WECNLSCI Geschädigten unmittelbar Sach
guter, die für S1e ZU Not entbehrlich SIN  d, AÄnspruch nehmen und
solche Schwergeschädigten abzugeben, die ihrer dringendsten bedürtfen.
Zugunsten der Ausgewlesenen un:! der völlig Ausgebombten 15t eCc1inNn ahnlicher
Weg ja schon beschritten worden Allerdings handelte es sich da och nıicht
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um die Frage des Lastenausgleichs, sondern NUur unmittelbare Nothilfe
uch bildeten die Abgebenden un die FEmpfänger keine Lastengemeinschaft,
sondern die Obrigkeit (nicht selten War die Besagungsmacht, die da Ee1N-

greifen mußte! W die Habenden, die völlig aller notwendigsten Dinge
entblößten Habenichtse dieses un für S16 Entbehrliche, für JeHNE Un
entbehrliche abzugeben. Insbesondere die Fınweisungen ı den erhalten g -
bliebenen Wohnraum bedeuteten keinen Lastenausgleich sondern A4uUuS-
schließlich als vorübergehend angesehenen Notbehelf Gelänge ©5, echte
Lastengemeinschaften zustande bringen (was allerdings vielleicht mehr
praktisches Christentum erfordern würde, als WITr heutigen Christen besigen),

ließe sıch auf diesem Wege bestimmt manches selbstverständlich bei
weılem nıcht alles! erreichen. Bei solchen Verfahren lassen sich
aCHNaue Hundertsägße nicht einhalten Wenn eiNe Familie e1in Bett hat
und 1Nne andere FKamlilie ein Bett entbehren kann, 151 es belanglos, obh
der Wert des Bettes dem rechnerischen Ausgleichsanspruch der
und der Ausgleichsverpflichtung der leßteren gleichkommt oder nıcht Das
a allenfalils spater ZU Verrechnung gebracht werden In der 'VTat ıst für
das Zustandekommen un!: den Erfolg solcher astenzemeinschaften VOoO entT-
scheidender Bedeutung, daß die Gewißheit besteht wenn es einmal Zzu Ge:
neralabrechnung, dem umfassenden Lastenausgleich kommt, werden die
innerhalb der kleineren Lastengemeinschaften vollzogenen Ausgleichs-
leistungen un Ausgleichsempfänge voll angerechnet Zunächst aber haben
WIT den Vorteıil daß zunächst überhaupt einmal geschieht, un: Z W ar

dem angeführten Beispiel eLiwas, der Familie, die das Bett be-
notigt! e1in Gutes i1st das das Opfer der andern Familie, die das
entbehrliche Bett abgibt W EeITL überwiegt In diesem Kleinen Stück ist die
Verteilung der Erdengüter wirklich verbessert worden

Kleine Lastengemeinschaften aushalte untereinander, Berufsgenossen
untereinander können 1116 d  L Menge leisten, aber, W as nochmals unier-
striıchen SsSCcC1MN soll, durchaus nıcht alles Vor allem können sS1€ Anfang
machen.

Kine sehr dornige Frage ist der Ausgleich von Landschaft / Landschaft
Gerade 1er wendet der Blick sıch unwillkürlich VO der Vergangenheit ZU

Zukunft Nicht sechr die der Vergangenheit erlittenen Schäden als die
vollig veranderten Aussichten der künftigen Entwicklung sind der bohrende
Stachel Sollen uULNScCIe Seehafenstädie, sollen bestimmte Industriegebiete (be
Uummte Industriezweige, die diesen Gebieten an  I] sind) sich damıit ab
finden, daß ihnen durch den verlorenen Krieg der Lebensnerv abgeschnitten
wurde, während andere Landesteile vielleicht Auftrieb erfahren
werden? Lassen sich solche Folgen grundstürzender Umwälzungen der C
samtien Verhälinisse überhaupt „ausgleichen‘“? Im Wege der Verrechnung
und Abüändung gew1ß ıcht Durch kluge wirtschaftspolitische Maßnahmen
dagegen at sich hıs Grade Cc1H Ausgleich herbeiführen.
aber u 10 beschränktem Maße un: ohne volle Gewähr des Erfolgs Immer-
hin gehören derartige, auyf Ausgleich der künftigen Entwick
lung abzielende wirtschaftspolitische Maßnahmen Z Instrumentarıum
Lastenausgleichs WI1Ie uns heute als Aufgabe gestellt 181
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eıt x le noch vVIC esa AnrZn  EFA  eıt!  gle:  noch so vie  esa  a  W  anr  ;° gung, St  'ei1eféjé»teni un  d-  _L a"s'tenali  sgleich eine unteilbar  inhei hıldea  _ Die Währungsbereinigung ist inzwischen erfolgt. Man hätte sie so gestalten  E  können, daß sie die für den Lastenausgleich unerläßliche Vorbedingung einer  funktionsfähigen Rechen- und Maßeinheit verwirklichte, dem Lastenausgleich  selbst aber in keiner Weise präjudizierte. Man hat eine andere Art der Wäh-  rungsbereinigung gewählt, die neue, an sich vermeidbare Schwierigkeiten für  den Lastenausgleich schafft. Nachdem dies aus Gründen, die bis zur Nieder-  schrift dieser Zeilen der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind, geschehen ist,  muß : der kommende. Lastenausgleich sich damit abfinden. Immerhin ist  wenigstems die unentbehrliche RechenÄ und Maßeinheit jegt vorhanden, und  so dürfte sich wohl schon in Kürze ersehen lassen, ob Werte von 1935 in  Reichsmark sich gleichsegen lassen mit Wertansägßen in heutiger D-Mark,  anders ausgedrückt, ob auf dem hier in Frage kommenden Markt der Kapital-  güter und (lang- und mittelfristigen) Nuggüter die Kaufkraft der heutigen  D-Mark derjenigen der Reichsmark von 1935 ohne allzu großen F ehler gleich-  gesegßt werden kann, was alle Vergleiche sehr erleichtern würd  e  7  ‚'.öder ofay es  S  eines Umrechnungsgai_:;es bedarf und wie dieser anzusegen ist.  Eine teilweise und. vorläufige Umsfellu_hg unserer Steuern ist dem Wah-  rungsschnitt unmittelbar gefolgt. Aber sie betrifft eben nur einen Teil unseres  Steuersystems und hat nur vorläufigen Charakter. Für die Bewertung der  Kapitalgüter und mindestens der langfristigen Nuggüter ist aber erst. mit  einer dauerhaften Regelung des gesamten Besteuerungswesens eine sichere  Grundlage gegeben. Bei der heute unvermeidlichen Höhe des Steuerdrucks —  auch der Objekt- oder Realsteuern — bestimmt die steuerliche Belastung  die Bewertung in entscheidender Weise. Sollen wir wissen, was dem einzelnen  .  Staatsbürger von seinem Vorkriegsvermögen wirklich geblieben ist (wert-  mäßig gesehen), so müssen wir das Steuersystem und einigermaßen auch die  in der nächsten Zeit zu erwartenden Steuersägße kennen. Wie wird die kü'nffigé  Besteuerung von Grund und Boden, wie wird die künftige Gewerbesteuer  gestaltet sein? Daß auch die Vermögenssteuer und Einkommensteuer (Kör-  ”  perschaftssteuer) nicht allein durch die Höhe ihrer Säge, sondern ausgespro-  chenermaßen auch durch ihre technische Gestaltung sehr starken Einfluß auf  die Bewertung von Vermögensanlagen aller Art ausüben, sei nur am Rande  vermerkt. Solange wir über die Gestaltung idieflser Steuern, auf die die deut-  sche Wirtschaft für einen Zeitraum von gewisser Dauer sich einzurichten  haben wird, keine Klarheit besigen, sind alle Bewertungen mehr oder weni-  ger Spekulation und ist jeder Lastenausgleich, der diese Bewertungen  zugrunde legen muß, ebenso Spekulation. Es braucht SteuergeseBße von  „relativem Ewigkeitswert“ (wie ihn die Schliebensche Finanzreform s. Zt. für  sich in Anspruch nahm), um für den Lastenausgleich  &  eim'g erm aßen. fésten  Boden unter die Füße zu bekommen.  Jegt abschließend zu einer Frage, die an die Wurzeln dés Canr greift:  ist es unsere Aufgabe, die vor dem Kriege in unserm Volkbestäiiéléne Ver-  mögensschichtung jegt nach Krieg und Zusammenbruch möglichst getreu so,  wie sie war, nur in vetkleinertexq Maßstab, nächzübilden? Soll jedep Denfis" e,  a  438  £gung, G+eüersyéteni un r e g  Lastenausgleich eiıne unteilbar in};e“i; b11den
Die Währungsbereinigung ist inzwischen erfolgt. Man hätte sie so gestaltenkönnen, daß S1E die für den Lastenausgleich unerläßliche Vorbedingung einerfunktionsfähigen KRechen un Maßeinheit verwirklichte, dem Lastenausgleichselbst aber in keiner VWeise präjudizierte. Man hat eine andere Art der Wä

rungsbereinigung gewählt, die NCUE, sich vermeıdbare Schwierigkeiten. fürden Lastenausgleich schafft. Nachdem 1€$s aAUSs Gründen, die bis ZU Nieder-
schrift dieser Zeilen der Öffentlichkeit och nicht bekannt sind, geschehen ıst,muß der kommende. Lastenausgleich sich damit abünden. Immerhin 1St
wenıgstems die unentbehrliche Rechen- und Maßeinheit jebBt vorhanden, und
S dürfte sıch ohl schon ın Kürze ersehen lassen, oh VWerte VO 1935 ın
Reichsmark sich gleichsebBen lassen mıiıt Wertansägen ın heutiger D-Mark.anders ausgedrückt, ob auf dem hier in Frage kommenden Markt der
guter un (lang- und mittelfristigen) Nuggüter die Kaufkraft der heutigenD-Mark derjenigen der Reichsmark von 1935 ohne allzu großen Fehler gleich-
geseBt werden kann, Wäas alle Vergleiche sehr erleichtern würd , oder ob CSeines Umrechnungssaßes bedarf un WI1e€e dieser nzusebBen ıst

Eine teilweise und vorläufige Umstellung unserer Steuern ist dem Wäah-
rungsschnitt unmittelbar gefolgt. ber sS1e betrifft eben 19898  b einen Teil unseres
Steuersystems und hat Nu vorläufigen Charakter. Für die Bewertung der
Kapitalgüter und mindestens der langfristigen Nuggüter 151 aber erst miteiner dauerhaften Regelung des en Besteuerungswesens eine sichere
Grundlage gegeben. Bei der heute unvermeiıdlichen Höhe des Steuerdrucks —
auch der Objekt- oder Realsteuern bestimmt die steuerliche Belastungdie Bewertung ın entscheidender Weise. Sollen wir wissen, w as dem einzelnen
Staatsbürger VvVo seinem Vorkriegsvermögen wirklich geblieben ist (wert-mäßig gesehen), mussen WITr das Steuersystem und einigermaßen auch die
in der naäachsten eıt erwartenden Steuersäße kennen. VWie wird die künftigeBesteuerung von Grund un Boden, W1e€e wird die künftige Gewerbesteuer
gestaltet sein? Daß auch die Vermögenssteuer und Einkommensteuer (Kör-
perschaftssteuer) ıcht allein durch die Höhe ihrer Säge, sondern usgesSprTO-
chenermaßen auch durch ihre technische Gestaltung sehr starken Finfluß auf
die Bewertung VO Vermögensanlagen aller Art ausüben. sSe1 NUur am Rande
vermerkt. Solange WITr ber die Gestaltung diqser Steuern, auf die die deut-
sche WVWirtschaft für eiınen Zeitraum vo geWwIsser Dauer siıch einzurichten
haben wird, keine Klarheit hbesigen, sınd alle Bewertungen mehr oder weni-
Ser ul 1 O un: ıst jeder Lastenausgleich, der diese Bewertungen
zugrunde legen muß, ebenso Spekulation. Es braucht SteuergeseBe von
„relativem Ewigkeitswert“ (wie ıhn ie Schliebensche Finanzreform S für
S1 ın Anspruch nahm), für den Lastenausgleich ein1germaßC festenBoden die Füße 771 bekommen.

Jext abschließend einer Frage, die an die Wurzeln des Ganzén ereift:
1st unNnsere Aufgabe, die VOr dem Kriege ın unNnserm Volk bestandene Ver-
mögensschichtung jekt nach Krieg un Zusammenbruch möglichst geireu S
wl1e S1Ee WAar, Nnu ın verkleinertem Maßstab, nachzubilden? Sal jeder Deutse 79

438



S

werde sS1e el Janua
Nannn durechJe nachdem, ob madas Gesamtvermögen des deutschen Volkes

r16e% unKriegsfolgen ayf oder oder V, des einstigen Bestandes
herabgemindert ansıcht? der Nar bereıts die damalize Vermögensschichtung
fehlerhaft, daß deren Wiederherstellung nicht sehr die Erfüllung 110er

Forderung der Gerechtigkeit als vielmehr die Erneuerung alten Un
gerechtigkeit bedeuten wuürde?

Bekannt IsST die scharfe Kritik die die Päpste der hbestehenden Vertei-
lung der Erdengüter bereıts der Vorkriegszeıt geübt haben Wenn 1US XI
die Forderung aufstellt, „„die Verteilung der Erdengüter, die heute durch
den ungeheuern Gegensaß VO WEN1ISEN Überreichen un unüberseh
baren Masse VO Eigentumslosen aufs schwerste gestort ıst (müsse) wieder
m1t den Forderungen des G(Gemeinwohls bzw der Gemeinwohlgerechtigkeit
Übereinstimmung gebracht werden A 58)., paßt azu schlecht,
wenn WITr durch Lastenausgleich gerade die alte Vermögensschichtung
wiederherzustellen unternehmen. Eine solche Wiederherstellung der alten
Vermögensschichtung 1st aber auch SAr nıcht besorgen, Die Vermögen der
;„WENISCH Überreichen“‘ werden SOWEelLL s1€ nicht als Vermögen VO Kriegs-
verbrechern überhaupt der Einziehung verfallen zweiıfellos sechr gründ
lich beschnitten werden: cn Lastenausgleich ihren Gunsten, SoOWEelLT
S1€e€ eiwa überdurchschnittliche Einbußen durch Kriegs- oder Kriegsfolge-
maßnahmen erlitten haben sollten. wird bestimmt vVvVOo keiner Seite gedacht.
ber nıcht das ist das Entscheidende. Entscheidender 1st vielmehr 1€es: das
Schwergewicht des SZSaNZeN Lastenausgleichs lıegt bei den kleinen Lasten-
gemeinschaften. Nicht darum geht es Entscheidenden, zwıschen der Ge
samtheit der Volksgenossen rechnerisch volkommenen Ausgleich der
Vermögensverluste herbeizuführen., sondern die unerträglichen Härten Zz.u

beseitigen, die darın bestehen. daß Menschen gleicher oder ahnlicher Le-
benslage ı Sanz unterschiedlicher Weise getroffen wurden: der Bauer, dessen
Hof erhalten nd ı- Bewirtschaftung blieb, un der Flüchtlingsbauer,
der von Haus und Hof verjagt alles verloren hat: der Handwerker, der dank
den Zeitumständen SC1HCH Betrieb erweıtern, verbessern, auf ı größere
ohe bringen konnte, und SC1IHL Berufsgenosse, dem alles, w as er für seiınen

Beruf benötigte, vernichtet wurde, der irgendwo unselbständig e1in Brot
suchen mu un nicht weiß ob findet Den Hof des erstien Bauern zZu

verkleinern un: dem zweıtlen eil davon geben, wird allze-
INeiNnNen ıcht möglich SC1LIL. Den vielen, die iıhre wirtschaftliche Selbständigkeit

Landwirtschaft oder Gewerbe oder Handel verloren haben, 201 WIL

die Grundlagen selbständiger Lebensstellung NUur 181 kleinen Minder-
zahl Vvo Fällen wiederzugeben. ber wenıgstens die schreiendsten Gegen-
saße INUSSECN ausgeraumt werden. Überfluß 1er und Mangel Notwendig-
sien ort können ıcht länger nebeneinander bestehen bleiben. Hier uß
C1INeE andere Umteilung des Vorhandenen Plat greifen, biswenıgstens EINISECT-
maßen erträgliche Zustände geschaffen sind.

Aber auf weıtere Sicht gesehen 1st auch das icht die Hauptsache. Nicht
der rückwärts gerichtete Blick, sondern DUu der vorwarts gerichtete gibt die
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weite Sicht. YDe‘r’ rückwärts geridltete Blick haftet an dém‚ was War üund ver-loren Ist; der vorwärts gerichtete Blick geht auf das, Wäas noch nicht
ist, aber geschaffen werden soll und durch die Arbeitskraft eines Volkes, das
in seiner Not nd Erniedrigung sıch auf seiıne wahren. Werte., auf Treué‚Redlichkeit und Fleiß zurückbesinnt, yzeschaffen werden ann. Wir habenaufzubauen. Vor dem wirtschaftlichen Aufbau steht der sıttliche Wieder-
autbau dem Range, nıcht der eıt ach. Sittlicher und wirtschaftlicher
Wideraufbau können 1Ur and in and gvehen. Ist uns Ernst mıt diesem
zugleich sıttlichen und wirtschaftlichen Wiederaufbau, annn werden WITr dafür
Sorge Lragen, daß die neugeschaffenen Güter den arbeitenden Menschen., die
S1e schaffen, zugute kommen, daß diese arbeitenden Menschen eın großerel Vo ıhnen sınd Lohnarbeiter. aber keineswegs alle gehören der Lohn
arbeiterschaft in den Besig oder Mitbesig an diesen neugeschaffenenGütern hineinwachsen. Bereits unter produktionspolitischem und währungs-
politischem Gesichtspunkt 1st dies iıne Sache von denkhbar größter Wichtig-eıt An dieser Stelle aber geht es och 1e1 Größeres. Lenken WITr
den Wiederaufbau S daß diejenigen, 1€ mi1t ihrem Fleiß un ihrer Mühe
diesen VWiederaufbau schaffen, ın den Genuß der neugeschaffenen VWerte g -
langen, Inhaber des neugeschaffenen Wohlstandes werden, dann gelangen
WIr nicht durch erklügelte und errechnete Malßnahmen einer Umteilung
des alten. sondern durch eıne gesunde und natürliche Lenkung des Nne eNL-

stehenden Reichtums eiıner Vermöéensschichtung, die, die alte Ungerechtig-
eıt überwindend, „„mı1ıt den Forderungen des Gemeinwohls bzw der Gemein-
wohlgerechtigkeit ıIn Übereinstimmung‘“‘ steh;+ d.- a.a. O.). Auf diesem
Wege organischer Entwicklung überwinden WIT mıt der alten Ungerechtigkeit
einer Vermögensverteilung, die der Krieg bereits vorfand, auch die
und noch schreienderen Ungerechtigkeiten, die erst schuf Damit vernarben
zugleich die Wunden, die diese alten und Ungerechtigkeiten dem Ge-
rechtigkeitssinn des Volkes geschlagen haben

Eın Lastenausgleich, der 1U rückwaärts gekehrt ware, würde techniısch
vollkommen durchgeführt werden mMas u Bitterkeit zurücklassen:
Bitterkeit bei denjenigen, VO denen tordern mußte; Bitterkeit auch be
denjenigen, denen er War gab, aber nıcht das geben konnte, W as S1e be-
anspruchen und erwartien duüurfen glaubten. Nur e1in Lastenausgleich, der
zugleich un mıt aller Entschiedenheit der Zukunft, dem Wiederaufbau ZU
kehrt ıst, ann seıne Aufgabe erfüllen: eın unglückliches, schwer getroffenes
und tief zerklüftetes olk wieder zum Frieden un innerer Einheit in
gemeinsamen Werken des Friedens führen.

Christus un der kranke ensch
Von GEORG SIEGMUND

In schlichten Worten berichtet das Markusevangelium gyleich ım ersten
Kapitel (Vers vVvon der Heilung eines Aussäbigen durch Christus. Was
ıer scheinhar > AIlZ stil! un unbeachtet in einem abgelegenen Winkel der
antıken Weltr geschah, 1sSt nıcht nu eın einmaliger Fingriff göttlicher Kraft
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